
Veranstaltungsbereich Corso Leopold nach Süden einschließlich Siegestor

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 03863 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 12 - Schwabing-Freimann vom 29.03.2022 

Sehr geehrter Herr Wolf, 
sehr geehrte Damen und Herren des Bezirksausschusses 12, 

mit Schreiben vom 20.03.2022 haben Sie Folgendes beantragt:

„Der BA 12 wünscht, dass der Veranstaltungsbereich des Corso Leopold das Siegestor 
einschließt.“

Als Begründung haben Sie dazu Folgendes ausgeführt:

„Das Siegestor gehört zum BA 12. Der Corso Leopold war seit seinem Bestehen ein 
Aushängeschild für Schwabing und den BA 12. Der trat sogar als Mitveranstaltender auf. Das 
Siegestor ist das Wahrzeichen des Corso und von Schwabing. 
Mit dem Rückzug des Veranstalters Green City soll der Veranstaltungsbereich des 
ehemaligen Streetlife Festival unter einem anderen Namen von einem nachfolgenden 
Veranstalter übernommen werden. 
Es ist für die Zukunft angedacht, mit dem neuen Veranstalter für den Bereich um das 
Siegestor Absprachen zu treffen, um ihn in geeigneter Form gemeinsam zu nutzen. Die 
Widmung der Straße bis zum Siegestor möge jedenfalls beim Corso Leopold und im BA12-
Gebiet bleiben. 
Eine Verlängerung des Corso Leopold Richtung Norden (über die Feilitzsch- Herzogstr. 
hinaus) ist nicht mehr vorgesehen.“

Datum
10.06.2022

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen
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Der Inhalt des Antrages betrifft eine laufende Angelegenheit, deren Besorgung nach Art. 37 
Abs. 1 GO und § 22 GeschO dem Oberbürgermeister obliegt. Eine beschlussmäßige 
Behandlung der Angelegenheit im Stadtrat ist daher rechtlich nicht möglich. Zudem liegt auch 
keine Angelegenheit vor, in der der Bezirksausschuss ein Entscheidungsrecht gem. § 9 Abs. 1
BezirksausschussS i.V.m. Anlage 1 der BezirksausschussS (Katalog) hat. Darüber hinaus 
handelt es sich um keine laufende Angelegenheit, welche durch OB-Vollmacht auf den 
Bezirksausschuss übertragen wurde (Anhang 3 zur BezirksausschussS).

Inhaltlich können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Die Aufteilung der Flächen zwischen Corso Leopold und Streetlife Festival ist historisch 
gewachsen und wurde weder von den Veranstalter*innen des Corso Leopolds noch des 
Streetlife Festivals bisher thematisiert. Sofern die beiden Veranstalter zukünftig 
anderslautende Absprachen treffen, wäre dies beim Kreisverwaltungsreferat – Veranstaltungs-
und Versammlungsbüro zu beantragen, damit eine entsprechende Prüfung möglich ist. Eine 
Zugehörigkeit des Siegestors zur Veranstaltungsfläche des Corso Leopolds rein aufgrund der 
Zugehörigkeit zum Stadtbezirk 12 wird von uns nicht gesehen.

Das Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) hat uns als Mitveranstalter des bisherigen 
Streetlife Festivals und auch der Nachfolgeveranstaltung mitgeteilt, dass dort keine Planungen
des Corso Leopolds zu einer Änderung der Veranstaltungsfläche bekannt sind. Es begrüßt 
jedoch aufgrund der partnerschaftlichen Einigung und im Interesse aller Beteiligten, bei der 
bestehenden Regelung zu bleiben und keine Änderungen vorzunehmen, insbesondere da der 
Corso Leopold zuletzt noch eine Erweiterung der Veranstaltungsfläche Richtung Norden 
beantragt hat. Der sog. „Car Free Day“ steht im Mittelpunkt der Veranstaltung und das 
autofreie Siegestor wird als das herausragende Symbol für den autofreien Tag und den 
zurückgewonnenen Raum für die Menschen gesehen. 

Als Genehmigungsbehörde hoffen wir, dass zwischen den Veranstalter*innen eine 
einvernehmliche Lösung gefunden werden und die Veranstaltung in gewohnter Form für die 
Besucher*innen stattfinden kann.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

II. Vorlage vor Auslauf
KVR I/2

mit der Bitte um Zustimmung

III. Abdruck von I. und II. an
D-II / BA BA-Geschäftsstelle Mitte

IV. Abdruck von I., II. und III. an
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KVR-GL/532 Beschlusswesen
(beschlusswesen-ba.kvr@muenchen.de)

mit der Bitte um Veröffentlichung im RIS-BA

Referat für Klima- und Umweltschutz – Frau Klameth-Moschonas
Kulturreferat – Frau Huber

V. Zum Akt bei KVR I/23

Schober
Oberverwaltungsrat

KVR I/232: am:

verfasst: Frau Thiem
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